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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

In der Frühjahrssession 2021 beschäftigte sich der Nationalrat mit einem Postulat
Reynard (sp, VS), welches die Prüfung einer möglichen Anpassung des UVG forderte, um
das Burnoutsyndrom als Berufskrankheit anzuerkennen und dessen Prävention zu
fördern. Reynard hatte das Postulat als eine Art Kompromiss eingereicht, nachdem
seine parlamentarische Initiative «Das Burnoutsyndrom als Berufskrankheit
anerkennen» abgelehnt worden war. In seiner eingereichten Begründung wie auch
während der Ratsdebatte führte der Postulant aus, dass neuste Zahlen zeigten, dass
seit 2012 ein Anstieg der Absenzen am Arbeitsplatz aufgrund psychischer Probleme um
50 Prozent zu verzeichnen sei. Das UVG decke das Burnoutsyndrom jedoch nicht ab,
weil dieses nicht als Berufskrankheit anerkannt werde. Somit befänden sich Personen,
die am Syndrom litten, in einer «nicht wirklich anerkannt[en]» Situation und könnten
häufig lediglich von einer beschränkten finanziellen Absicherung durch die OKP
ausgehen. Oft würden sie als depressiv eingestuft, was aber nicht einer Burnout-
Erkrankung entspreche. Wie bereits von mehreren europäischen Ländern festgestellt
und in deren Gesetzgebung angepasst, bestehe vielmehr ein Zusammenhang mit den
am Arbeitsplatz vorherrschenden Bedingungen. Der Bundesrat beantragte die Annahme
des Postulats.
Ursprünglich war die Behandlung des Geschäfts bereits für die Wintersession 2020
vorgesehen gewesen, das Anliegen war jedoch von Diana Gutjahr (svp, TG) bekämpft
worden. Als es sodann in der Frühjahressession 2021 behandelt wurde, argumentierte
Gutjahr, dass ein Burnout nicht kausal auf eine berufliche Tätigkeit zurückgeführt
werden könne. Es handle sich gewöhnlich um eine «multifaktoriell verursachte
Krankheit». Eine Ableitung psychischer Probleme von der Arbeitstätigkeit komme einem
«Misstrauensvotum den Arbeitgebern» und -geberinnen gleich. Gesundheitsminister
Berset hingegen unterstützte das Geschäft. Beim Burnout handle es sich um eine
ständig zunehmende Realität. Es sei daher zentral, über eine Reflexionsgrundlage zu
verfügen, welche es einem erlaube zu sehen, ob – und falls ja, wo – Handlungsbedarf
bestehe. Eine Mehrheit der grossen Kammer schienen die Worte Gutjahrs allerdings
mehr zu überzeugen. Mit 96 zu 87 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) stimmte der
Nationalrat gegen das Postulat, wobei die bürgerlichen Fraktionen mehrheitlich
respektive geschlossen (SVP) eine ablehnende Haltung einnahmen, während sich die
Ratslinke und die GLP-Fraktion für das Begehren aussprachen. 1

POSTULAT
DATUM: 10.03.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Ärzte und Pflegepersonal

Das Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe (GesBG), vom Ständerat unverändert an
den Nationalrat überwiesen, stand im Sommer 2016 auf der Agenda der grossen
Kammer. Deren Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur beantragte
einstimmig, auf die Vorlage einzutreten. Eine Besonderheit ergab sich jedoch: Nach der
Debatte im Ständerat hatte der Bundesrat neue Vorschläge zum GesBG in den Raum
gestellt, dies, nachdem die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative im Parlament
beschlossen worden war. Insofern gab es bezüglich des GesBG noch Punkte, die im
Ständerat gar nicht zur Debatte gestanden waren. Die Einschübe des Bundesrates
hatten mit dessen Fachkräfte-Initiative zu tun, die auch Implikationen auf das GesBG
hat. Diese Einschübe führten nicht nur dazu, dass ein neues Kapitel im GesBG
geschaffen wurde; dem GesBG angefügt wurde gar eine ganz neue Vorlage, nämlich der
Bundesbeschluss über Finanzhilfen zur Förderung der Effizienz in der medizinischen
Grundversorgung, insbesondere der Interprofessionalität für vier Jahre. Dem GesBG
fügte der Bundesrat ein korrespondierendes Kapitel 6a hinzu. Dieses umfasste
Massnahmen zur Förderung der Effizienz in der medizinischen Grundversorgung sowie
deren Finanzierung: Mit einem mehrjährigen Verpflichtungskredit sollte ein
Höchstbetrag durch die Bundesversammlung festgelegt werden. Namens der
Kommission schlug Jean-François Steiert (sp, FR) aufgrund der nachträglich erfolgten
bundesrätlichen Änderungen vor, dass man mindestens eine Differenz zum Ständerat
schaffen möge, damit dieser sich noch zu den neuen Vorschlägen äussern könne. 

Obwohl Eintreten über alle Fraktionen hinweg unbestritten war, zeichnete sich in der
darauf folgenden Detailberatung anhand der zahlreichen Minderheitsanträge relativ

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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rasch ab, dass eine Differenzbereinigung ohnehin wahrscheinlich sein würde. Die
Minderheitsanträge fanden ihren Ursprung in unterschiedlichen Lagern und betrafen
diverse Paragraphen. In den meisten Fällen ging es allerdings um einzelne Berufe
und/oder deren Ausbildungsstufe, die im Gesetz genannt und damit durch ebendieses
geregelt werden. Als Erstes gelangten die Osteopathen ins Visier der
Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Ein Antrag Herzog (svp, TG) sollte dazu führen,
dass dieser Beruf nicht vom Gesetz betroffen wird, da Leistungen einer
osteopathischen Behandlung schliesslich auch nicht über die Grundversicherung
abgerechnet werden können. Die Aufnahme der Osteopathie in den Katalog
anerkannter Gesundheitsberufe wecke Begehren auf verschiedenen Ebenen: Andere
Berufsgruppen könnten so ebenfalls die Aufnahme in den Katalog fordern, zudem
könnten Patienten durch die Aufnahme der Osteopathie vermehrt geneigt sein, auf
solche Behandlungen zurückzugreifen. All dies habe zur Folge, dass die Kosten im
Gesundheitswesen stiegen – etwas, wogegen die SVP-Fraktion ankämpfe, so die
Thurgauerin. Dem in der Kommission knapp abgelehnten Antrag (12 zu 11 Stimmen) blieb
auch im Plenum die Unterstützung versagt – hier jedoch deutlich (134 zu 52 Stimmen).
Ebenso wurde ein Antrag Reynard (sp, VS) abgelehnt (mit 122 zu 66 Stimmen), mit dem
der Bundesrat die Kompetenz erhalten sollte, den Berufekatalog zu definieren – so
könne die Regierung besser auf das sich ändernde Umfeld im Bereich der Ausbildungen
im Gesundheitswesen reagieren. Ein Antrag Quadranti (bdp, ZH), mit dem die bereits im
Ständerat umstrittene Bestimmung zum Abschluss des Masterstudiengangs APN
("Advanced Practice Nurse") reguliert werden sollte, fand auch im Nationalrat keine
Mehrheit. Es blieb also dabei, dass die Kompetenzen für die Bachelorstufe im Gesetz
umschrieben werden, nicht jedoch diejenigen für den Masterstudiengang. Ein links-
rechts Graben führte dazu, dass das Anliegen im Sinne der bürgerlichen Ratsmehrheit
abgelehnt wurde (118 zu 73 Stimmen). Der Katalog der Berufe, die im Gesetz geregelt
werden, blieb also im Vergleich zum bundesrätlichen Vorschlag letztlich trotz
Gegenanträge auch im Nationalrat unverändert. Die Streichung eines Berufsregisters,
wie es seitens der SVP-Fraktion gefordert wurde, fand auch im Plenum keinen Rückhalt.
Erst mit einem Detail zum Berufsgeheimnis wurde eine Differenz zum Erstrat
geschaffen.
Dabei blieb es jedoch nicht. Wesentliche Veränderungen wurden vom Nationalrat
bezüglich der Finanzhilfen vorgenommen, dies im Zusammenhang mit der bereits
eingangs erwähnten Fachkräfte-Initiative des Bundesrates. Umstritten war das Volumen
von CHF 8 Mio., das für die Förderprogramme ausgeschüttet werden sollte. Dagegen
regte sich Widerstand aus den Reihen der SVP, aber auch andere bürgerliche Parteien
waren diesbezüglich skeptisch. Die im Gesundheitsberufegesetz vorgesehene
Grundlage für die Umsetzung der Fachkräfte-Initiative im Gesundheitsbereich erhielt
jedoch eine knappe Mehrheit der Stimmen: Mit 96 zu 93 obsiegte hier der
bundesrätliche Vorschlag. Der Bundesbeschluss hierzu wurde jedoch noch knapper
abgelehnt. Dabei setzte sich eine Minderheit Wasserfallen (fdp, BE) mit 95 zu 94
Stimmen bei einer Enthaltung durch. Inhaltlich sprach sich also die grosse Kammer
dafür aus, Finanzhilfen vorzusehen; sie unterliess es jedoch, diese auch in Zahlen zu
fassen.

Alle übrigen Gesetzesartikel wurden im Sinne der WBK beschlossen. Mit 181 zu 5
Stimmen in der Gesamtabstimmung schien dann das positive Signal an den Ständerat
doch recht deutlich zu sein. Letzterer hatte sich in der anstehenden Herbstsession zur
nun erweiterten Vorlage zu äussern. 2

Barbara Gysi (sp, SG) reichte im Juni 2017 ein Postulat ein, in welchem sie die
Ausarbeitung eines Berichts zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf die
Gesundheitsberufe in der Schweiz forderte. Darin sollen die Veränderungen in
verschiedenen Bereichen wie unter anderem der Aus- und Weiterbildung, den
Arbeitsbedingungen und den Infrastrukturen untersucht werden. Ebenfalls sollen die
Auswirkungen auf wiedereinsteigende Fachkräfte geprüft und Bezug auf den Bericht
zum Postulat Reynard (sp, VS; Po. 15.3854) genommen werden. Gysi begründete ihren
Vorstoss damit, dass Gesundheitsberufe im Zusammenhang mit E-Health besonders
durch die Digitalisierung beeinflusst würden. Die Digitalisierung stelle eine Chance dar,
um Herausforderungen bezüglich Pflege erfolgreich begegnen zu können. Allerdings
bedürfe dies Schulungen und Wissensvermittlung, wobei auch der Umgang mit
sensiblen Daten ein Thema sein müsse. Für die Gesundheitsfachkräfte stünden unter
anderem die Veränderung des Berufsbildes sowie Aus- und Weiterbildungen im Fokus.
Die Digitalisierung sei aber auch für die Patientinnen und Patienten und ihre
Angehörigen von Relevanz, da sie auch auf die Behandlung einen Einfluss habe. Weiter
betonte Gysi, dass die Digitalisierung keinen Pflegeleistungsabbau bewirken dürfe.

POSTULAT
DATUM: 29.09.2017
JOËLLE SCHNEUWLY
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Vielmehr sollen die freiwerdenden Kapazitäten für die Steigerung der
Betreuungsqualität genutzt werden. Der Bundesrat empfahl das Geschäft zur Annahme.
Die Prüfung der vom Postulat geforderten Punkte sowie deren Umsetzung könne im
Zusammenhang mit der Strategie E-Health Schweiz 2.0, die zurzeit durch Bund und
Kantone erarbeitet werde, durchgeführt werden. Diskussionslos und stillschweigend
folgte der Nationalrat in der Herbstsession 2017 dem Bundesrat und stimmte dem
Vorstoss zu. 3

1) AB NR, 2020, S. 2692; AB NR, 2021, S. 359 ff.
2) AB NR, 2016, S. 882 ff.; NZZ, 8.6.16
3) AB NR, 2017, S. 1688
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